
Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln 

Beschluss-Nr. 1-10/04

Gemäß Änderung der Hauptsatzung (zuletzt geändert mit Fassung vom 07.07.2004) wurde im
§ 26 Abs. 3 die Anzahl der Ortschaftsratsmitglieder neu geregelt.
Nach dieser Neuregelung werden in der Ortschaft Lützschena-Stahmeln 7 Ortschaftsrats-
mitglieder den Ortschaftsrat bilden.

Mitglieder des Ortschaftsrates: 6 (1 PDS-Mandat ist nicht besetzt)
davon anwesend: 6 Ortschaftsräte

Votum: dafür: 6
dagegen: 0
Enthaltungen: 0

Hinweis: Es ist kein Ortschaftsrat gemäß § 20 SächsGemO von der Beratung und Beschlussfassung 
wegen Befangenheit ausgeschlossen.

Ziegler
Ortsvorsteherin

Lützschena, 11.10.2004


